
VORWORT. 

Der vorliegende Band umfasst die Urkunden der Markgrafen von Meißen und 

Landgrafen von Thüringen bis 1234, der bis zum Jahre 1247 reichende vierte Band 

liegt zum Drucke vor. Diesem werden ein Register und Nachträge zu den vorher- 

gehenden Bänden beigegeben werden. —— 

Wie bei dem zweiten Bande ist auch bei dem vorliegenden von einer Darstellung 
der politischen Geschichte des Wettiner Hauses abgesehen worden, weil sie aus dem 
Rahmen eines Urkundenbuches zu sehr heraustreten würde. Sie soll, bis zum Jahre 1238 

fortgesetzt, an anderer Stelle veröffentlicht werden. 

DRESDEN, den 15. Mai 1898. 

Otto Posse.


